
 

 

Informationsblatt für Mitglieder, Mieter und alle Interessenten           2. Ausgabe 2018 
 
 

Jubiläen und Interessantes! 
 

Sehr geehrte Mitglieder, Mieter und interessierte Leser! 
 
Die „Euphorie“ über die DSGVO – sprich Datenschutzgrundverordnung – ist im wahrsten Sinn 
des Wortes verflogen und endlich kommt das Thema in den Medien nicht mehr jeden Tag vor. 
Doch ganz leise und im Hintergrund hat sich seitdem ganz schön viel verändert. So wird auch 
diese Infobroschüre für all unsere Mitglieder und Mieter nicht mehr die alte sein – dank DSGVO. 
Ein Blick auf die Gratulationen wird dies in Zukunft sicherlich deutlich machen. Dennoch haben 
wir wieder viele interessante Themen für Sie zusammengestellt und erklären Ihnen auch, wie die 
Anpassung aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in der WGO erfolgt ist. Seien Sie gespannt 
und viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen die Mitarbeiter der WGO, der Aufsichtsrat und 
natürlich der Vorstand der Genossenschaft. 
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Fußball spielen und Nachbarschaftslärm 
 
Wir möchten an dieser Stelle einer Bitte nachkommen, welche eine 
Mieterin aus Zittau geäußert hat, wobei die Problemstellung sicherlich 
verallgemeinert werden kann. Diese Mieterin bat uns darum, ganz 
allgemein mal wieder darauf aufmerksam zu machen, dass jeder auf 
den anderen Menschen Rücksicht nehmen sollte! 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es um das Fußballspielen zwischen der 
Wäsche anderer Mieter oder um laute Musik (über die Grenzen der 
eigenen Wohnung hinaus) geht. Manchmal ist es sogar der lautstarke 

Streit zwischen Partnern in einer Wohnung, den die Nachbarn mitbekommen und sich dann zu 
Recht fragen, ob das noch normal ist!? Leider ist das ein gesellschaftliches Phänomen, das 
heutzutage immer häufiger wird, weil die Leute es verlernt haben, „ordentlich“ und sachlich zu 
streiten!!! 

Denken Sie mal drüber nach – DANKE.  
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Zur Verjüngung des Aufsichtsrates 

 
Auf der Mitgliederversammlung der WGO im November 2017 wählten wir zwei Mitglieder, Herrn 
Bayer und Frau Rönsch als Vorratskandidaten in weiser Voraussicht einer angedachten 
Verjüngung des Aufsichtsrates. Damit ist die WGO auch in Zukunft im Gremium Aufsichtsrat gut 
aufgestellt. 
 
Wir sehen es außerdem als unsere Aufgabe an, die Zwischenzeit mit den Vorratskandidaten für 
die Vorbereitung auf eine weitere erfolgsorientierte Zusammenarbeit vorzubereiten und 
aufzubauen. Dazu nutzten wir bereits den von der Gesetzgebung möglichen Rahmen der 
Kommunikation. Somit ist es möglich, das notwendige Vertrauen für eine Arbeit im Aufsichtsrat 
bzw. mit dem Vorstand zu entwickeln. 
 
Im Verlaufe des Jahres fanden dazu bereits Informationsgespräche mit dem Vorstand Herrn 
Görlach und Herrn Kaulich sowie Herrn Bayer und Frau Rönsch statt. Im September trafen sich 
die Aufsichtsratsmitglieder Herr Hanske und Prof. Dr. sc. Roscher und der Vorstand mit den 
Vorratskandidaten. Themenschwerpunkte in diesem Gespräch waren die Methoden der Arbeit 
des Aufsichtsrates und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Neben den ausführlichen 
Informationen gab es auch noch einen breiten Raum für Fragen, den die Kandidaten nutzten, um 
sich auf die anspruchsvolle und zugleich schöne Arbeit vorzubereiten. 
 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Hanske, leitete aus den Gesetzen sowie der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrates und der Satzung der WGO das methodische Vorgehen des 
Aufsichtsrates ab. Er stellte außerdem die bisherige Entwicklung des Aufsichtsrates zu einem 
effektiv arbeitenden Organ der WGO dar. Grundlage war dabei eine einheitliche vertrauensvolle 
Unternehmenskultur mit Ausstrahlungskraft auf die Mitarbeiter der WGO. 
 
Anhand der Arbeitsdokumente des Aufsichtsrates, in enger Verbindung zur Praxis, informierten 
Herr Hanske und Prof. Dr. sc. Roscher sie gleichzeitig über die Zusammenarbeit des 
Führungsorgans Vorstand mit dem Kontrollorgan Aufsichtsrat. Der Vorstand ergänzte aus seiner 
Sicht die Darlegungen. In einem angeregten Gespräch, welches beide Seiten führten, konnten 
die Fragen zur Zufriedenheit beantwortet werden. 
 
Herr Hanske und Prof. Dr. sc. Roscher stellten die vom Aufsichtsrat zu erstellenden Dokumente 
für die Prüfung des Geschäftsjahres, wie zum Beispiel die Protokolle der Sitzungen des 
Aufsichtsrates, der Mitgliederversammlung und der Wahl des Aufsichtsrates vor. 
 
Von beiden Seiten spürte man das vertrauensvolle Miteinander zu den Sach- und Fachfragen 
des Gesprächs, die aufgrund der Fachkenntnis auf hohem Niveau geführt wurden. Ohne 
Übertreibung kann somit eingeschätzt werden, dass in dieser kurzen Zeit der Kommunikation ein 
Team von Gleichen um die vorgestellte Thematik in voller Verantwortung rang. 
 
Den Aufsichtsrat mal in diese Hände zu legen kann man ohne Frage für die Zukunft der WGO 
nur begrüßen. Der Aufsichtsratsvorsitzende dankte den Teilnehmern dieser Gesprächsrunde für 
ihr Engagement. 
 

Hanske - Vorsitzender des Aufsichtsrates 
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Lagerung von Benzinkanistern im Keller – eine Klarstellung der WGO 
 

Achtsame Mieter haben uns auf einen scheinbaren Unterschied in der 
Handhabung bzw. der Lagerung von Stoffen mit brennbaren Flüssigkeiten 
(zu denen auch der Benzinkanister gehört) aufmerksam gemacht, sodass 
wir dazu gern eine Klarstellung formulieren. Aufgefallen ist der Unterschied 
in den Formulierungen zwischen der Hausordnung und der 

Brandschutzordnung. Doch ist es wirklich ein Widerspruch? Wir haben uns dem Thema 
angenommen und können Entwarnung geben. Die Hausordnung regelt natürlich viele allgemeine 
Dinge, welche zum Zusammenleben im Haus gehören und “streift“ dabei auch das Thema 
Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Doch genau dieses Thema wird in der 
Brandschutzordnung, welche über der Hausordnung steht, genauer aufgegriffen und somit 
konkretisiert. Das ist auch daran zu erkennen, dass die Brandschutzordnung direkten Bezug auf 
die Hausordnung nimmt, welche damit schon länger existent gewesen ist. Jetzt kann sich 
sicherlich jeder auch den Zusammenhang vorstellen, denn es ist nicht die Absicht eines 
Vermieters jedes Jahr eine neue Hausordnung herauszubringen. Vielmehr wurde zu einem 
späteren Zeitpunkt – als die Hausordnung bereits einschlägig war und der Brandschutz in 
Gebäuden immer mehr an Bedeutung gewonnen hat – genau dieses Thema aufgegriffen und 
noch genauer in der Brandschutzordnung formuliert. Um das Ganze jetzt noch abzuschließen, 
geben wir Ihnen hier den kurzen Ausschnitt aus der Brandschutzordnung noch einmal zur 
Kenntnis: 
 

„In Kellern von Wohnhäusern dürfen je Wohnung oder Gewerberaum nur Kleinstmengen 
brennbarer Flüssigkeiten in bruchsicheren Gefäßen gelagert werden. Die Lagerung von 
Kraftstoffkanistern (voll oder leer) ist in Wohngebäuden untersagt. Die in der Hausordnung der 
WGO unter § 2 Nr. 4 (Sicherheit) bezeichneten „insgesamt 10 Liter“ beziehen sich entsprechend 
der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) auf eine gesamte Kellerseite (ca. 5 Keller)! 
Insofern ist es wichtig, dass je Kellerverschlag nur maximal 2 Liter an brennbaren Flüssigkeiten 
gelagert werden dürfen. In Gemeinschaftsräumen ist eine Lagerung von brennbaren 
Flüssigkeiten untersagt!“ 

 
 

Kuriositäten aus dem Alltag eines Wohnungsunternehmens 
 

Ein tropfender Wasserhahn oder eine defekte Spültaste am WC sind Dinge, die in einem 
Wohnungsunternehmen ab und zu mal vorkommen können und an sich auch mit einer gewissen 
Routine zügig abgestellt werden. Doch da gab es vor Kurzem eine Begebenheit, von der wir 
überzeugt sind, dass diese in eine Zeitung gehört, um auch Ihre Rückkopplung zu dem Thema in 
Erfahrung zu bringen. Die Rede ist von einem Anruf, den wir bekommen haben, weil der Abfluss 
vom Waschbecken im Bad undicht geworden ist und nun tropft. Schnell wurde von unserer Seite 
aus ein Auftrag an die zuständige Sanitärfirma ausgelöst und diese wollte gleich den nächsten 
Tag die Reparatur vornehmen. Doch da hatten wir die Rechnung ohne den Anrufer gemacht, 
denn er forderte mit der Begründung „… ich kann mich nicht mehr waschen und die Zähne 
putzen…“, dass der Mangel sofort behoben wird. Auch die Tatsache, dass er ja noch andere 
Möglichkeiten gehabt hätte, sich zu waschen oder Zähne zu putzen, wurden gekonnt ignoriert 
sowie weiter auf dem Standpunkt einer Sofortreparatur beharrt. Wir haben nicht weiter auf die 
Äußerungen reagiert, um den Streit nicht eskalieren zu lassen. Doch Nachdenken, was man von 
seinem (dem Mieter wohlgesonnenen) Vermieter fordert, sollte jeder an dieser Stelle schon – 
denken wir. Vielleicht teilen Sie uns dazu auch mal Ihre Erfahrungen mit, welche Sie mit einem 
Vermieter bereits gemacht haben oder eventuell denken wir ja auch falsch? 



 

 

-5- 

 
Neue Kleidung für Handwerker 
 
Anfang März trafen sich alle 
Handwerker der WGO zu einem ganz 
besonderen Termin in der 
Geschäftsstelle, denn für diesen Tag 
hatte sich der “Ankleideservice“ 
angekündigt. Ja, es soll komplett 
neue Arbeitskleidung geben. Dazu 
wurde nicht etwa nur die Kollektion 
getauscht, sondern gleich der ganze 
Anbieter. Vorangegangen war eine 
lange Auseinandersetzung und 
Unzufriedenheit mit dem bisherigen 
Wäschereinigungsservice. Dies 
machte sich durch verschiedene 
Reaktionen auf der Haut bemerkbar 
und einige fielen sogar über einen 
längeren Zeitraum aus. Von Seiten 
des Anbieters bestritt man einen Zusammenhang mit der Reinigung der Wäsche, sodass wir uns 
zu einem Anbieterwechsel veranlasst gesehen haben. 
 
Nach der Anprobe der neuen Kleidung wurde bereits von vielen Mitarbeitern bemerkt, dass man 
deutlich die bessere Qualität der Stoffe spüre und sie sich auf die neue Kollektion freuen. Doch 
wie überall gibt es zwei Seiten einer Medaille, denn nach dem Aufmaß musste erst alles für jeden 
einzelnen Mitarbeiter individuell angefertigt werden und das dauerte noch eine ganze Weile. Die 
Wäsche wird auch vom neuen Anbieter zentral und regelmäßig gewaschen, wobei man uns 
versprochen hat, dass der Waschprozess hier (außer dem normalen Waschmittel) ohne 
zusätzliche Chemie sein soll. Es wird Ihnen sicherlich nicht entgehen, wenn die bekannten 
Gesichter in neuer Arbeitskleidung unterwegs sind – somit freuen auch wir uns auf das neue 
Erscheinungsbild der Kollegen. 

 
 
Der Datenschutz lässt grüßen – Altersjubiläen 
 

Es herrscht Selbstbestimmung und dies respektieren wir sehr gerne! Deshalb 
haben wir im Vorfeld der jetzigen Ausgabe alle Mitglieder angeschrieben, damit 
diese sich entscheiden können, ob sie eine Veröffentlichung von Jubiläen weiter 
wünschen oder lieber ungenannt bleiben möchten. Wir haben dazu einen regen 
Rücklauf bekommen und das Ergebnis sehen Sie hier . Das bedeutet allerdings 
auch nicht, dass es immer so bleiben muss, denn es darf jeder auch in Zukunft 
einer Veröffentlichung widersprechen. Wenn dann keiner mehr übrigbleibt, 
müssen wir diese, von vielen gern gelesene Rubrik, wahrscheinlich aus der 
Zeitung nehmen. Irgendwann wird es dann in den großen Tageszeitungen 
vielleicht auch keine Babys mehr zu sehen geben, weil dies auch freiwillig ist. 
Doch die Traueranzeigen bleiben uns erhalten, denn dafür geben die Leute ja 
extra Geld aus – was für eine traurige Entwicklung.  
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Die Umsetzung des Datenschutzes in der WGO 
 
… ist an sich eine Selbstverständlichkeit und in unserer letzten Ausgabe 
der Infobroschüre haben wir dazu bereits einige Informationen gegeben. 
Heute wollen wir Ihnen jedoch näherbringen, welch große Aufgabe bei der 
Umsetzung der DSGVO in der WGO tatsächlich dahinterstand – was alles 
an zusätzlicher Arbeit (zum Alltagsgeschäft) auf uns zukam. 
 
Da sind wir gleich beim größten Problem, welches wir hatten – es war die 
Zeit! Doch nicht etwa, weil wir nicht rechtzeitig angefangen hätten, uns mit 
den Anforderungen vertraut zu machen, sondern weil keiner recht wusste, 
was nun genau zu tun war. Auch die Vielzahl von Seminaren brachte uns 
am Anfang nicht weiter, weil die Vortragenden zwar alles theoretisch 
erklären konnten, aber wie es in der Praxis anzuwenden ist, da sind sich viele Firmen heute noch 
nicht einig. Doch das sei nur so nebenbei erwähnt. Fest stand durch diese Erkenntnis, dass jeder 
seinen eigenen Weg gehen und für sich selbst festlegen musste, wie die DSGVO im 
Unternehmen umzusetzen ist. 
 
Genau aus diesem Grund machten wir uns ans Werk und analysierten jeden einzelnen 
Arbeitsschritt im Unternehmen und welche Kundeninformation für welchen Arbeitsschritt benötigt 
wird. Allein dafür haben drei Personen insgesamt drei Wochen täglich mindestens zwei Stunden 
zusammengesessen. Anschließend mussten auch die organisatorischen Dinge geklärt werden, 
welche künftig anders verlaufen sollten und nicht zuletzt mussten auch die Formulare und 
Anschreiben erstellt bzw. geändert werden. In Geld wollen wir das lieber nicht zusammenfassen, 
was insgesamt an Zeit und damit auch finanziell investiert wurde – es würde mit Sicherheit ein 
kleiner fünfstelliger Betrag sein. 
 
Deshalb stellt sich am Ende natürlich die Frage, was hat das Ganze wirklich gebracht? Die Frage 
lässt sich – aus unserer Sicht – ganz einfach beantworten: Eine bessere Transparenz für den 
Kunden (der jetzt genau weiß, welche Daten bei uns und wofür verarbeitet werden). Doch sind 
alle Formulare und Einwilligungen für Mietinteressenten umfangreicher und ggf. auch etwas 
umständlicher geworden (kritische Selbsteinschätzung ), was uns als Wohnungsunternehmen 
selbst nicht gefällt. Insgesamt lässt sich jedoch ganz klar sagen – es wird wieder wesentlich mehr 
Papier verbraucht und in allen Bereichen des Lebens ist es umständlicher geworden – ob durch 
die Politik gewollt oder nicht! Dennoch muss auch ganz klar eingeschätzt werden, dass kein 
Unternehmen deshalb weniger Daten sammeln muss, wenn es den Datenschutz vorher schon 
ernst genommen hat. Über die ganz großen Datensammler, die wir durch unsere Handys mit 
Daten “füttern“, wollen wir gar nicht reden. Das ist ein ganz eigenes Thema, jedoch nichts für 
unsere Infobroschüre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/wgoloebau        www.gästewohnungspool.de 
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Ein Brunnen, der uns wirklich bewegt hat. 
 
Bereits vor vielen Jahren hat die WGO in Rothenburg für die Mieter mehrere Brunnen bohren 
lassen, damit diese fleißig weiterhin ihre sehr gepflegten Blumenbeete gießen können. Leider ist 

es die Eigenschaft von Kleinbrunnen, von Jahr zu Jahr immer 
weniger Wasser abzugeben und so kamen die Mieter wieder 
auf die WGO zu, um die Bohrung zu erneuern, denn das 
Wasser reichte nicht mehr für die Blumen aus. In dem ohnehin 
sehr heißen Sommer mussten wir auch noch Angebote 
einholen, um festzustellen, dass billig etwas Anderes ist, als 
einen Brunnen zu bohren. Doch auch der Brunnenbauer, der 
die WGO bisher noch nicht kannte, war aus unserer Sicht nicht 
ganz einfach zu überzeugen, die Arbeiten noch in diesem Jahr 
durchzuführen. Doch genau aus diesem Grund möchten wir 
heute – nachdem die Arbeiten zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
abgeschlossen wurden – einmal DANKE sagen, dem 
Brunnenbauer für sein Vertrauen und den Mietern für die 
Geduld, die sie gehabt haben, bis der Brunnen nun wieder eine 
tolle Möglichkeit bietet, sich kostenfrei Wasser für die Rabatten 
vor dem Haus selbst zu pumpen! Ja, ganz klassisch mit einer 
schönen Schwengelpumpe. 

 
 
Mitarbeiter-Jubiläum 
 
Bereits in der letzten Ausgabe haben wir über ein 
Jubiläum von einer Mitarbeiterin berichtet, welche 
bereits 20 Jahre in der WGO arbeitet und noch heute 
gern auf Arbeit geht (kommt leider nicht mehr in jedem 
Unternehmen vor). In diesem Infoblatt können wir ganz 
stolz von weiteren Jubiläen berichten, die jetzt 
anstehen bzw. bereits “Geschichte sind“. So feierte 
Frau Heinsch inzwischen auch ihre 10-jährige 
Firmenzugehörigkeit und der Vorstand kann in diesem 
Jahr ebenfalls auf insgesamt 20 Jahre Tätigkeit im 
Unternehmen WGO zurückblicken – wer hätte das 
gedacht . 
 
So sagt Frau Heinsch: „Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge begann ich vor 10 Jahren bei 
der WGO zu arbeiten. Ich war überaus glücklich, den 
Job bei der WGO erhalten zu haben und den Traum, 
in die alte Heimat zurückzukehren, zu verwirklichen. 
Andererseits viel es mir aber auch nicht ganz so 
einfach, die alte Arbeitsstelle, Freunde und Bayreuth 
an sich zu verlassen. Dennoch bereue ich meine 
Entscheidung nicht und ich bin sehr froh, einen sicheren Arbeitsplatz bei der WGO zu haben und 
natürlich macht mir auch die Arbeit nach wie vor sehr viel Spaß.“  
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“Dauerbrenner“ Treppenhauslicht und andere Havarien 
 
Ein Wortspiel? Oder ein Beispiel? Der Dauerbrenner ist beides, denn zum einen geht es um ein 
Treppenhauslicht, welches auch den ganzen Tag lang brannte. Doch andererseits geht es um 
ein gutes Beispiel mit Bezug auf das, was tatsächlich einer Havarie entspricht oder eben warum 
nicht. 
Doch was war geschehen? In einem Aufgang eines kleinen Mehrfamilienhauses ist der 
Treppenlicht-Automat ausgefallen und das Licht brannte weiter. Das ist an sich keine schlimme 
Sache, aber ärgerlich (für uns genauso wie für die Mieter). Jetzt gab es aber die Forderung einer 
Mieterin, dass der Wechsel des Treppenlichtautomaten sofort und als Havarie durchzuführen 
wäre. Was das bedeutet, wollen wir Ihnen hier erklären und Sie somit selbst in die Lage zu 
versetzen, zwischen einer normalen Reparatur und einer Havarie unterscheiden zu können. 
Deshalb ist es wichtig, den Unterschied zu erkennen. Bei einer Havarie müssen die Handwerker 
nicht selten aus dem Feierabend geholt werden und auch ob Wochenende ist, spielt dann keine 
Rolle. Das ist wichtig, denn nur bei einer echten Havarie kommen die Firmen dann auch und 
fühlen sich nicht veralbert. Verbunden ist ein Havarieeinsatz mit wesentlich höheren Kosten als 
bei einer normalen Reparatur (bedingt durch Nacht-, Wochenend- oder andere Zuschläge). Wenn 
keine akute Gefahr vorhanden ist, handelt es sich somit um eine ganz normale Reparatur! Anders 
hätte es sich verhalten, wenn das Treppenlicht die ganze Zeit aus gewesen wäre, denn dann ist 
die Unfallgefahr für die Bewohner viel höher im Dunkeln zu stürzen. Das wäre dann 
selbstverständlich eine Havarie. Doch was passiert, wenn ein Mieter einen unberechtigten 
Havarieauftrag gegenüber einer Firma auslöst? Er muss damit rechnen, dass er für die Kosten 
selbst aufkommen muss! Das ergibt sich aus den einschlägigen Gesetzen und wir möchten das 
gerne für Sie vermeiden. Im Volksmund heißt es dazu: „Wer bestellt, der bezahlt.“ Da hilft dann 
auch das Argument der Mieterin nicht, dass die Stromkosten sonst zu hoch werden, denn wenn 
das Treppenhauslicht einen ganzen Tag lang brennt, reden wir von ca. 0,30 € an Mehrkosten. 
Bei einem Auftrag als Havarie reden wir jedoch von mindestens 30 € Mehrkosten je 
Handwerkerstunde, weil jemand nicht bis zum nächsten Tag warten wollte. Wie Sie unschwer 
erkennen können, entsteht hier nicht nur finanziell eine Diskrepanz, vielmehr geht es auch darum, 
dass jedem Handwerker auch mal der Feierabend gegönnt werden muss. Oder wie denken Sie 
darüber, wenn Sie der Handwerker wären? 

 
 

Fenster einstellen bevor es zu spät ist! 
 
Es ist kein Geheimnis, dass auch Fenster Pflege brauchen. Doch das Beste 
daran ist, es muss Sie keinen Cent kosten! Wir stellen die Fenster nach und 
ölen die entsprechenden Scharniere bzw. pflegen die Gummis. Alles umsonst? 
Ja, Sie müssen uns nur anrufen und sich auf der Liste für die Fensterwartung 
eintragen lassen. Somit haben Sie wieder leichtgängige Fenster, die nicht auf 
den Rahmen auflaufen und sich auch am Griff wieder leicht schließen lassen. 
 
Was ist jedoch, wenn ich diese Möglichkeit nicht in Anspruch nehme? Dann 

kann es unter Umständen teuer für Sie werden, denn wenn erst einmal ein Defekt am Fenster 
auftritt (die Balkontür oder ein Fenster kann Ihnen beim Öffnen entgegenfallen) und diese nicht 
gepflegt wurden, wird auf jeden Fall geprüft, inwieweit der Mieter diesen Umstand mit zu vertreten 
hat. In der Regel wird er dann an den Kosten der Instandsetzung beteiligt. Deshalb lieber vorher 
klug sein und einfach den Monteur der WGO kommen lassen. Dieser kann und sollte sich auch 
ausweisen!  
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Baumaßnahmen in Löbau-Süd 

In diesem Jahr hat die WGO 
begonnen, die Hauseingangsbereiche 
neu anzulegen, weil in den 
vergangenen Jahren das 
Regenwasser dazu geführt hat, dass 
die alten Pflasterstrecken immer 
weiter abgesackt sind. Der Zugang zu 
den Häusern ist dadurch immer 
beschwerlicher geworden, gerade für 
die älteren Bewohner. Zudem sind 
einige Stufen zu den Häusern bereits 
so durch den Frost beschädigt 
gewesen, dass auch dort eine 
Erneuerung unausweichlich ist. Nun 
galt es abzuwägen, wo die Baufirma 
anfangen sollte und für uns war die 
einzige Priorität, der schlechte 

Zustand der alten Wege! Doch auch hier gab es Stimmen, die sich (mal wieder) benachteiligt 
sahen, weil nicht bei ihnen mit der Baumaßnahme begonnen wurde. Sie wollen wissen, wie wir 
darüber denken? KINDERGARTEN-Niveau ist das! 
 

Doch wir lassen uns nicht entmutigen und schaffen neben den Hauseingängen auch (da wo es 
möglich ist) Verbindungswege zwischen den Häusern. Unsere Bestrebungen gehen weiter dahin, 
dass die Menschen ggf. auch ohne Stufen zu ihrem Haus kommen. Leider wird sich das nicht 
überall realisieren lassen, weil stellenweise die dadurch entstehenden Gefälle auf den Wegen zu 
steil sein würden, um im Winter ohne Rutschgefahr die Wege zu passieren. Bitte haben sie dafür 
Verständnis. 

 
 
Was Sie noch wissen sollten! 
 
Einigen von Ihnen – wenn Sie Sparkassenkunde sind – ist es bestimmt schon 
aufgefallen, dass die Abfrage der PIN am Bankautomaten jetzt erst nach der 
Auswahl des Geldbetrages stattfindet. Das ergibt sich aus einer Änderung der 
Menüführung, die von den Sparkassen vorgenommen wurde. 
 
Bereits seit dem 01.09.2018 gilt eine neue Norm zur Messung der Abgaswerte von PKWs. Das 
neue Verfahren nennt sich WLTP-Testverfahren (Worldwide Harmonized Light Duty Test 
Procedure) und soll die Messdaten der Realität wieder ein Stück näherbringen. Fahrzeuge die 
nach dem WLTP-Verfahren geprüft wurden, dürften nach Einschätzung von Experten einen 
höheren CO2-Wert ausweisen, was sich wiederrum negativ auf die Höhe der KFZ-Steuer 
auswirkt. Die gute Nachricht an dieser Stelle: bereits zugelassene Fahrzeuge sind von der 
Änderung nicht betroffen. 
 
Passend zum Thema Abgaswerte ist noch die Information, dass bei Fahrzeugen mit Benzinmotor 
und Direkteinspritzung nur noch ein Zehntel der bisherigen Rußpartikel ausgestoßen werden 
dürfen. Somit kommen die Hersteller jetzt um einen Partikelfilter (OPF) bei Benzinmotoren mit 
Direkteinspritzung auch nicht mehr herum. 
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Trinkwasser: Unser Lebenselixier (Gastartikel der Stadtwerke Weißwasser) 
 

Seit 25 Jahren beliefert SWW die Menschen in Weißwasser und der Region mit 
bestem Trinkwasser. Hahn auf und schon fließt Trinkwasser in bester Qualität. 
Trinkwasser ist fester Bestandteil unseres täglichen Lebens und das nicht nur als 

erfrischendes Getränk. Rund 90 Liter pro Tag beträgt der Durchschnittsverbrauch der Menschen 
in Weißwasser und der Region und liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 120 Litern. 
Und der Gebrauch des guten Wassers beginnt schon beim Aufstehen und sorgt neben der 
morgendlichen Dusche und dem Zähne putzen auch für die oft notwendige Tasse Kaffee. Doch 
so selbstverständlich war das nicht immer: Die öffentlich organisierte Wasserversorgung der 
Stadt Weißwasser begann 1910 mit Inbetriebnahme des Wasserwerks. Vorausgegangen waren 
gründliche Planungen und ein Baubeginn im Jahr 1908. Neben der Ortslage Weißwasser 
gehörten auch die Gebiete Neuteich, Aue und Qualisch zum damaligen Versorgungsgebiet. Auch 
das heutige Wahrzeichen der Stadt, der Weißwasseraner Wasserturm, wurde zusammen mit 
dem Wasserwerk in Betrieb genommen. Neben seiner Funktion als Wasserspeicher sorgte der 
Wasserturm auch für den nötigen Wasserdruck im Netz. Anfang der 1930er Jahre wurde die 
Kapazität des Turms erweitert und ein zweiter Wasserturm über den alten gebaut – einmalig in 
Deutschland. Heute werden rund 17.000 Menschen in Weißwasser und etwa die gleiche Anzahl 
Menschen in den umliegenden Gemeinden des Wasserzweckverbands „Mittlere Neiße-Schöps“ 
durch die SWW mit Trinkwasser versorgt. Damit ist SWW zugleich ein wichtiger 
Lebensqualitätslieferant für die Menschen in unserer Region. Allein im Versorgungsgebiet von 
SWW beträgt der tägliche Trinkwasserverbrauch rund drei Millionen Liter. 
 

Strenge Qualitätskontrolle 
Die Sicherstellung der Trinkwasserqualität ist eine der wichtigsten Aufgaben der SWW. Deshalb 
entnehmen Mitarbeiter der Stadtwerke Weißwasser regelmäßig Proben im Versorgungsnetz und 
lassen diese nach strengen Richtwerten in einem akkreditierten Umweltlabor der Veolia-Gruppe 
prüfen. Stiftung Warentest bestätigte beim großen Wassercheck (8/2016) die aufwändigen 
Qualitätskontrollen beim deutschen Trinkwasser: „Leitungswasser wird strenger kontrolliert als 
natürliches Mineralwasser“, so das Testinstitut. Für die Menschen der Region heißt das konkret, 
dass diese getrost auf gekauftes Flaschenwasser verzichten können. Das Leitungswasser bietet 
hervorragende Qualität und spart Geld sowie lästiges Kistenschleppen. Zum Vergleich: 1 Liter 
Mineralwasser kostet im Durchschnitt 40 Cent wohingegen 1 Liter Leitungswasser in Weißwasser 
nur 0,158 Cent kostet. Zudem ist Leitungswasser für die Zubereitung von Säuglingsnahrung 
geeignet. Das Verbrauchermagazin „Öko-Test“ empfiehlt sogar Leitungswasser für die 
Zubereitung von Babynahrung, wohingegen nicht jedes Mineralwasser dafür verwendet werden 
sollte. 
 

Investitionen in die Zukunft 
Neben der Qualität ist insbesondere eine sichere Versorgung der Menschen in unserer Region 
mit Trinkwasser von zentraler Bedeutung. Beides lässt sich nur mit Investitionen sicherstellen. So 
investiert SWW jährlich rund drei Millionen Euro in die Netze (alle Sparten) und stimmt sich dabei 
eng mit der Stadt Weißwasser ab. So können geplante Baumaßnahmen gemeinsam durchgeführt 
und Kosten gespart werden. Bereits abgeschlossen ist die bisher größte Investitionsmaßnahme 
des Wasserzweckverbandes „Mittlere Neiße-Schöps“, die Neuverlegung der Trinkwasserleitung 
von Weißwasser nach Boxberg. Der Bau wurde Ende 2017 erfolgreich abgeschlossen – seit 
Januar 2018 fließt bereits Trinkwasser durch die neue Leitung von nach Weißwasser. Mit dem 
Bau wurde die Grundlage zur zukünftigen und langfristigen Trinkwasserversorgung der Region 
gelegt. Die aktuelle Versorgung der Region mit Trinkwasser über Schwarze Pumpe endet 
spätestens 2021.  
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Wassersparen mit Sinn 
Sicherlich müssen die Wasserressourcen geschützt werden. Doch Wassersparen macht vor 
allem dort Sinn, wo auch Wasserknappheit herrscht. In solchen Regionen der Welt müssen 
alternative Methoden zur Trinkwassergewinnung gefunden werden. Deutschland ist 
glücklicherweise ein wasserreiches Land und nur ca. drei Prozent werden für die 
Wasseraufbereitung genutzt. Daher sollte man sinnvoll Wassersparen, etwa Warmwasser, für 
dessen Erwärmung Energie eingesetzt wurde. Denn zu viel Wassersparen kann dazu führen, 
dass das Schmutzwasser zu konzentriert ist, schlecht abfließt und letztlich die Netze angreift. 
Damit das nicht passiert, muss durch Mitarbeiter der Stadtwerke oft manuell nachgespült werden. 
Beides verursacht Kosten, die letztlich auf alle Bürger umgelegt werden. Kosten, die am Ende 
höher sind als die vermeintlichen Einsparungen. 
 
 
Unser Kommentar zum Gastbeitrag: 
 
Der Artikel der Stadtwerke Weißwasser (gern sind auch andere Gastbeiträge 
willkommen) zeigt die Bedeutung und Entwicklung des Trinkwassers inklusive der 
dazugehörigen Qualität sehr gut auf. Am interessantesten dürfte jedoch die 
Erkenntnis sein, dass es nicht immer sinnvoll ist, Wasser beim Toilettenspülgang zu sparen 
– dieser Ansicht sind auch wir als Wohnungsunternehmen. Das “Warum?“ lässt sich dabei 
ganz einfach erläutern, denn wir haben in dieser Richtung bereits vielen Mietern zusätzliche 
Kosten auferlegen müssen, weil die Toilettenspülung viel zu kurz gedrückt wurde. Das ist nicht 
nur ärgerlich, sondern für die betroffenen Mieter am Ende auch noch sehr peinlich, wenn der 
Klempner alles, was sich über die Zeit „angestaut“ hat, vor ihren Augen “ausbauen“ darf! Ersparen 
Sie sich solch eine Situation, über die wir hier noch so harmlos wie möglich berichten und spülen 
Sie einfach mal mindestens 3 Sekunden länger als Sie alles „um die Ecke in der Toilette“ 
verschwinden sehen! 
 
Der Mehrverbrauch beträgt dafür nach eigenen Hochrechnungen im Jahr für einen Zwei-
Personenhaushalt weniger als 4 m³ Wasser – das sind verschwindend geringe Mehrkosten im 
Vergleich zu einer Verstopfung, welche von einer Firma beseitigt werden muss. Denken Sie mal 
darüber nach! 
 
PS: Einen Irrtum möchten wir hier unbedingt auch noch aus den Weg räumen, denn auch 
Urinsteinablagerungen gehören mit zu dem von uns oben beschriebenen Erscheinungs- und 
damit Schadensbild! 

 
 

Profitieren Sie von Ihrer Mitgliedskarte! 
 
Ihre Mitgliedskarte dient nicht nur dafür, sich als Mitglied der WGO 
Wohnungsgenossenschaft in der Oberlausitz eG auszuweisen, 
sondern Sie erhalten sogar in vielen Geschäften tolle Rabatte! 
 
Auf unserer Homepage www.wgo-online.de/mitgliedskarte.html 
finden Sie eine komplette Übersicht aller Vorteilspartner der WGO. 
Schauen Sie bei Gelegenheit einmal rein - es lohnt sich! 
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Handlauf und Lift im Treppenhaus 

 
Irgendwie haben wir es in dieser Ausgabe mit dem Treppenhaus – jedenfalls gab es gleich 
mehrere Anfragen und somit auch Artikel dazu. In diesem Fall soll es um die oft gewünschten 
zusätzlichen Handläufe für ältere Mieter oder gar einen Treppenlift gehen. Leider ist das ein ganz 
schweres Thema, obwohl die WGO sehr gerne etwas für ihre Mitglieder und Mieter unternimmt. 
Es ist jedoch der Brandschutz, an dem solche Vorhaben bisher gescheitert sind. Dabei geht es 
nicht darum, ob der Handlauf oder der Treppenlift brennen können, vielmehr geht es um die 
Einschränkung des Fluchtweges, welcher dadurch soweit reduziert würde, dass die Behörden 
von einer brandschutztechnischen Neubeurteilung des gesamten Wohngebäudes ausgehen 
müssen. 
 

Da ein Wohnungsunternehmen jedoch den Wohnungsbestand nicht sofort mit jeder Änderung 
der brandschutztechnischen Anforderungen umbauen bzw. sanieren kann, gibt es den 
sogenannten Bestandsschutz. Dieser stellt die Anforderungen an die Gebäudesubstanz so dar, 
wie sie zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes gefordert wurden. Genau aus dem Grund 
kann die WGO einem zusätzlichen Handlauf oder einem Treppenlift nicht zustimmen, wenn 
dadurch die Fluchtwege insoweit eingeschränkt werden, dass die neu entstehenden behördlichen 
Auflagen durch einen Vermieter nicht mehr händelbar bzw. bezahlbar sind. 
 

Insofern können wir nur auf das Verständnis der Bewohner hoffen, denen wir an sich gern 
geholfen hätten. 

 
 
Ankündigung von Kostensteigerungen 
 
So langsam sind wir es leid, Ihnen immer die schlechten Nachrichten 
überbringen zu müssen. Aber die Augen vor der Realität zu 
verschließen bringt unter dem Strich auch nichts. Wer das Thema 
Preise für Heizenergie etwas in den Medien verfolgt, wird es wissen, 
dass diese bereits gestiegen und derzeit weiter kräftig am Steigen sind. 
Auslöser sind die steigenden Rohölpreise. Etwas zeitversetzt steigen 

die Heizölpreise und dann – obwohl die Bindung zwischen Öl- und Gaspreis nicht mehr so eng 
ist – auch die Gaspreise. Es trifft also (fast) alle und in Folge dessen, so sind sich die Experten 
einig, müssen sich die Verbraucher für die kommende/jetzige Heizperiode auf steigende 
Heizkosten einstellen. Dabei bewegen wir uns preislich derzeit auf dem Niveau von 2014, was in 
etwa einem Anstieg von 15 % entspricht. Ein Ende ist aber gegenwärtig nicht in Sicht. 
 
Damit aber leider nicht genug. So sind bereits zum 01.01.2018 die Müllgebühren im Landkreis 
gestiegen, was sich bereits in der nächsten Abrechnung niederschlagen wird. Und wir möchten 
es nicht versäumen an unsere Ankündigung in der Ausgabe 01/2018 zu erinnern. Da haben wir 
Sie bereits über die Tarifanpassungen vom Gebäudereiniger – Handwerk für den Zeitraum 2018 
– 2020 informiert, welche ebenfalls Auswirkungen auf die kommenden Abrechnungen haben 
werden. Wer vorsorglich selbst die Vorauszahlung anpassen möchte, kann sich gern an Frau 
Pursche unter  03585 490148 wenden oder eine E-Mail an info@wgo-online.de mit diesem 
Anliegen senden. Bitte die Mieterkontonummer (MKN) nicht vergessen. 
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Wohnungseinbruch 

 
Wohnungseinbrüche sind bei uns (zum Glück) die Ausnahme und doch kann es vorkommen! 
Was es jedoch bereits häufiger gab waren Einbruchversuche an den Hauseingangstüren. 
Deshalb möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe ein paar Ratschläge zur Vermeidung von 
Einbrüchen und auch eine Anleitung im Umgang mit tatsächlichen Einbrüchen geben. 
 
Regel Nummer 1 ist dabei immer noch, die Haustür stets geschlossen (nicht verschlossen) zu 
halten! Auch die Entriegelung der Falle in der Hauseingangstür sollte für den Gang zum Müllplatz 
nicht genutzt werden! Genauso wichtig ist die Nachfrage an der Gegensprechanlage, WER und 
AUS WELCHEM GRUND Einlass in das Haus begehrt! Nicht einfach nach dem Klingeln die 
Türöffner-Taste drücken! Das hält schon einmal den meisten ungebetenen Besuch aus dem Haus 
fern. Doch was ist, wenn tatsächlich ein Einbruch (z. B. in den Mieterkeller) stattgefunden hat? 
Dann sind folgende Schritte ganz wichtig: 
 

- Polizei verständigen und Spuren sichern lassen 
- ggf. selbst Fotos machen bevor etwas umgeräumt oder verändert wird 
- die Versicherung zeitnah informieren - hierfür ist IHRE Hausratversicherung 

zuständig 
- den Tatort möglichst gleich wieder sichern (z. B. durch ein neues Schloss) und 

dabei nachschauen, warum konnten die Einbrecher überhaupt eindringen? 
 

Unter Umständen ist es auch sinnvoll sich von Fachfirmen beraten zu lassen, wie die Kellertür 
anders gesichert werden kann, wenn noch die ganz alten Riegel aus DDR-Zeiten an den Türen 
vorhanden sind. Oft kann so mit wenig Aufwand/Geld ein wesentlich besserer Einbruchschutz 
erreicht werden. Reden Sie doch mal wieder mit Ihrem Nachbarn, vielleicht hat er schon eine 
Lösung für sich gefunden und kann Ihnen eine Empfehlung geben. Wir hoffen Ihnen mit diesem 
Artikel keine Angst gemacht zu haben, denn Furcht muss nur derjenige haben, der nichts für den 
Schutz seiner Wertsachen getan oder gar auf eine Hausratversicherung verzichtet hat, die auch 
noch in anderen Situationen helfen kann. 

 
 

Hinweis in eigener Sache 
 

Bereits in der BK-Abrechnung bieten wir Ihnen für hohe Nachzahlungsbeträge eine 
Ratenzahlung an. Das verstehen wir als Service und unser Entgegenkommen. Davon 
wird auch Gebrauch gemacht und entsprechend eine Ratenzahlung angefordert. 
Damit ist der Vorgang aber noch lange nicht abgeschlossen. Wichtig ist, dass Sie uns 
die Ratenzahlungsvereinbarung auch wieder unterschrieben zurücksenden. Unsere 
zuständige Kollegin ist jedes Jahr in nicht unerheblichem Umfang damit beschäftigt, 
die unterschriebenen Ratenzahlungen anzumahnen bzw. einzufordern. Wirksam wird 

eine Ratenzahlungsvereinbarung erst, wenn diese von Ihnen unterschrieben und auch von uns 
gegengezeichnet wurde. Sonst ist der Betrag zum ausgewiesenen Termin fällig und man wird im 
Zweifelsfall zum Mietschuldner mit all seinen Konsequenzen. 
 

Ebenfalls bitten wir Sie, den Hinweis auf Mitteilung der aktuellen Bankverbindung innerhalb der 
vorgegebenen Frist ernst zu nehmen. Sonst ist eine termingerechte Überweisung durch uns nicht 
möglich. Leider erhalten wir immer wieder „5 Minuten vor der Angst“ Anrufe. Wenn der 
Zahlungslauf durch ist, dauert es einfach länger. Das haben Sie aber selbst in der Hand. Wir 
können auch keine Beträge auszahlen ohne eine Bestätigung von Ihnen zur aktuellen 
Bankverbindung. Das Risiko für Fehlüberweisungen tragen sonst wir aber „den Schuh ziehen wir 
uns nicht an“.  



 

 

-14- 

 
Unsere Rechtsecke   -   Der Bundesgerichtshof (BGH) aktuell 

 

Mitversicherter Mietausfall in der Gebäudeversicherung infolge eines 
Gebäudeschadens ist in der Betriebskostenabrechnung umlagefähig 
 

Im Juni dieses Jahres musste der BGH sich mit der Frage auseinandersetzen, ob das Risiko des 
Mietausfalls innerhalb der abgeschlossenen Gebäudeversicherung (infolge des versicherten 
Gebäudeschadens) für ein Mietwohngebäude auch auf die Wohnungsmieter in der 
Betriebskostenabrechnung umlegbar ist. Im konkreten Fall stritten die Mieterin einer Wohnung 
als Beklagte und ihre Vermieterin als Klägerin über eine Summe von 268,15 € resultierend aus 
den Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2012 und 2013. Der zwischen den Parteien 
abgeschlossene Formularmietvertrag enthält eine Regelung, wonach vom Mieter Betriebskosten 
- im Sinne der Anlage 3 des § 27 Abs. 1 II. BV, u.a. verbundene Gebäudeversicherung - als 
Nebenkosten mit der Miete zu tragen sind. Die Mieterin meint, der Anteil an der 
Gebäudeversicherung, der das Risiko des Mietausfalls deckt, sei nicht als Betriebskosten 
umlagefähig. 
In den Vorinstanzen hatte die auf Zahlung der 268,15 € gerichtete Klage keinen Erfolg. Mit der 
vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Vermieterin ihr Zahlungsbegehren 
weiter. 
In seinem Urteil vom 6. Juni 2018 – VIII ZR 38/17 hat der BGH entschieden, dass die Kosten der 
Wohngebäudeversicherung gemäß § 535 Abs. 2, § 556 Abs. 1 Satz 2, 3 BGB, § 2 Nr. 13 der 
Betriebskostenverordnung – BetrKV in Verbindung mit der Regelung aus § 4 des Mietvertrages 
als Betriebskosten umlagefähig sind und der Klägerin die 268,15 € aus den 
Betriebskostenabrechnungen zustehen. Dem steht auch nicht entgegen, das die Versicherung 
einen Mietausfall infolge eines Gebäudeschadens mit abdeckt. Unstreitig ist die wirksame 
Vereinbarung der Betriebskostentragung zwischen den Parteien, obwohl im Vertrag noch auf die 
Anlage 3 zu § 27 der II. BV bezuggenommen wurde, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
bereits durch die Betriebskostenverordnung – BetrKV abgelöst war. Inhaltlich ergibt sich dadurch 
nichts Anderes, und es stellt vielmehr eine unschädliche Falschbezeichnung dar. 
Es steht einer Umlage der Kosten der Gebäudeversicherung auch nicht entgegen, wenn 
innerhalb der Abrechnung die Kostenposition allgemein „Versicherung“ benannt wird. 
Entscheidend ist, dass es sich um eine Sach- oder Haftpflichtversicherung handelt und das ist 
hier gegeben. Die im vorliegenden Fall abgeschlossene Gebäudeversicherung gehört zu den 
Sachversicherungen im Sinne von § 2 Nr. 13 BetrKV. Anders sehe es bei einer separaten 
Mietausfallversicherung aus, die ausschließlich finanzielle Interessen des Vermieters abdeckt 
und damit nicht umlagefähig bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist. Die Mitversicherung 
eines Mietausfalls als Folge eines Gebäudeschadens wird als fester Bestandteil marktüblicher 
Gebäudeversicherungen gesehen und bietet Schutz für den Fall, dass der Mieter infolge eines 
Versicherungsfalls die Zahlung der Miete ganz oder teilweise berechtigt eingestellt hat. Auch die 
Elementarschadenversicherung fällt in den Anwendungsbereich des § 2 Nr. 13 BetrKV, da es 
sich hierbei um eine Sachversicherung handelt. 
 
Exkurs Elementarschaden: Von Elementarschaden spricht man, wenn Schäden durch 
Einwirkung der Natur (also der Elemente) verursacht werden wie z. B. Sturm und Hagel. Diese 
sind üblicherweise in der Gebäudeversicherung mit enthalten. Etwas anders verhält es sich mit 
den erweiterten Elementarschäden. Darunter versteht man Überschwemmung, Hochwasser, 
Erdrutsch, -senkung und –beben, Schneedruck und Lawinen. Diese Gefahren müssen separat 
versichert werden, was aber nicht in jedem Fall möglich ist. 
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Betriebskosten aktuell 
 
So langsam fällt es schwer eine neue Formulierung zu finden um auf den 
Umstand aufmerksam zu machen, dass bereits wieder ein Jahr vorüber ist 
und wir die Betriebskosten abgerechnet haben. Geht es Ihnen dabei auch 
so, dass Sie denken „das ist doch noch gar nicht so lange her“? Man will es 
kaum glauben aber ein Blick in den Kalender verrät - es ist so. Ende 
August/Anfang September sind allen Haushalten der WGO die 
Betriebskostenabrechnungen für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017 
zugegangen. Das Echo hierzu war verhalten, was wir aber als positives 
Zeichen werten, da die Guthaben noch deutlich über den Nachzahlungen 
liegen und es auch so aus unserer Sicht keinen wirklichen Grund für 
Beanstandungen gibt (Ausnahmen bestätigen die Regel). Regional gibt es bei den 
Abrechnungsergebnissen aber Unterschiede. So halten sich beispielsweise in Olbersdorf und 
Weißwasser die Guthaben und Nachzahlungen die Waage, wogegen in Zittau und Rothenburg 
die Guthaben doppelt so hoch ausgefallen sind wie die Nachzahlungen. Für diejenige oder 
denjenigen wo das Abrechnungsergebnis eine Nachzahlung ergeben hat, ist das sicherlich nur 
ein schwacher Trost, dass zumindest statistisch gesehen die Guthaben überwiegen. 

 
 

Ihre Fragen rund um das Thema BK-Abrechnung 
 
Immer wieder gibt es verärgerte Mieter, die uns mit der Frage konfrontieren und es nicht 
verstehen können, warum nur sie eine Nachzahlung leisten müssen, wobei alle anderen im Haus 
eine Gutschrift erhalten. Dazu sei es uns gestattet, Ihnen zu erklären, dass wir bei der Bemessung 
der Vorauszahlung von den tatsächlichen Kosten des jeweiligen Hauses ausgehen und daraus 
eine durchschnittliche Vorauszahlung ermitteln. Das ist auch für den „Otto Normalverbraucher“ 
die perfekte Lösung, da so ein ausgeglichenes Abrechnungsergebnis erwartet werden kann. 
Etwas schwieriger wird es, wenn die persönlichen Umstände oder Befindlichkeiten eben von der 
Norm abweichen. So wäre es beispielsweise besser bereits im Vorfeld mit uns darüber zu 
sprechen, dass der Wasserverbrauch höher ist, weil man täglich ein Vollbad nehmen muss/will 
oder man sich nur bei über 25 °C in seiner Wohnung wohl fühlt. Dann ist die durchschnittliche 
Vorauszahlung nicht mehr kostendeckend und es kommt unweigerlich zu hohen Nachzahlungen. 
Bitte verstehen Sie uns an dieser Stelle nicht falsch, wir werden Ihnen keine Vorschriften machen, 
wieviel Wasser oder Wärme Sie verbrauchen sollen. Es muss Ihnen nur klar sein, dass dadurch 
höhere Kosten verursacht werden, was wir aber nicht berücksichtigen können, da wir es nicht 
wissen. Oder anders ausgedrückt: „Wer D-Zug fahren möchte, muss einen Zuschlag zahlen“. 
Ähnlich verhält es sich, wenn sich die Anzahl der Bewohner ändert und dadurch ein anderes 
Verbrauchsverhalten entsteht. Auch hier sind wir auf Ihre Information angewiesen. Wenn man 
das nur „aussitzt“ kommt die meist böse Überraschung etwas zeitversetzt in Form der BK-
Abrechnung. Was sich zu diesem Thema auch so allmählich eingebürgert hat ist die Tatsache, 
dass bei Nachzahlungen immer zuerst Fehler in der Abrechnung vermutet bzw. gesucht werden. 
So wird dann bei uns immer eine Überprüfung der Abrechnung eingefordert, ohne das zu 
begründen. Wir können – und das nicht ohne eine gewisse Zufriedenheit – sagen, dass es bisher 
die absolute Ausnahme war, dass ein Abrechnungsfehler zu höheren Nachzahlungsbeträgen 
geführt hat. Die Ursache dafür findet sich vielmehr in persönlichen Umständen, die meist auf ein 
verändertes Verbrauchsverhalten zurückzuführen sind. 
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Gratulation den Jubilaren 
 

 
 

Der Vorstand, die Mitglieder des Aufsichtsrates 
und die Mitarbeiter der WGO gratulieren allen Jubilaren 

und wünschen beste Gesundheit und Wohlbefinden. 
 

Juli August 
Uwe Juranek   60 Jahre  Mandy Bilz    45 Jahre 
Reiner Stübner   65 Jahre  Beatrix Schied-Militzer  50 Jahre 
Rosemarie Kambach  81 Jahre  Manfred Wegner   75 Jahre 
Prof. Dr. sc. Wilfried Roscher 81 Jahre  Dieter Thumeyer   81 Jahre 
Klaus Heerwald   82 Jahre  Werner Gruber   82 Jahre 
Gisela Schröder   85 Jahre  Harry Malter    84 Jahre 
Klaus Nollau   85 Jahre  Sigrid Notfulla   85 Jahre 
        Franz-Heinrich Schulze  85 Jahre 

Walter Krone    87 Jahre 
Pia Szust    88 Jahre 

 
 

September Oktober 
Sylvia Kambach   55 Jahre  Roland Charnetzki   70 Jahre 
Reiner Neumann   75 Jahre   Brigitte Lerch    80 Jahre 
Margarete Raulin   84 Jahre  Adolf Hanke    80 Jahre 
Gerda Jerzynek   89 Jahre  Gottfried Michel   81 Jahre 
 
 

November Dezember 

Klaus Mücke   70 Jahre  Daniela Rönsch   35 Jahre 
Renate Löser   75 Jahre  Christiane Meistring   75 Jahre 
Werner Dietrich   84 Jahre  Franz Philipp    75 Jahre 
Elfriede Donner   87 Jahre  Karl-Heinz Beier   83 Jahre 
Alfred Juranek   87 Jahre  Gerda Heine    87 Jahre 
        Lothar Linke    87 Jahre 
        Günter Bula    88 Jahre 
        Reinhard Schietzelt   90 Jahre 
        Walter Rafelt    90 Jahre 
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Hinweis: Für die von Dritten zugearbeiteten Inhalte übernimmt die WGO keine Gewähr auf 

Richtigkeit der Aussagen und verweist darauf, dass die dargestellten Meinungen nicht mit 
denen der WGO übereinstimmen müssen. 


